
Besprechungen

Sozialkunde heute Aktuelle Reihe. Hrsg VO „die Regelung der Beweislosigkeit”
nicht d1e Beweislosigkeit geregelt wiıird (läßtder Katholischen Arbeiterbewegung, verant-

wortlich Heınz BUDDE. Budde, Heınz: So- sıch die überhaupt regeln?!), sondern welches
die rechtlichen Folgen sind, wenn ıne stre1-ziallehre. Scheuermann, Karl Arbeitsrecht.

Brüls, Karlheinz: Sozialgeschichte. Reck- tende Parteı den iıhr obliegenden Beweıs chul-
dıg bleibt und damıt „beweisfällig“ wird;linghausen: Paulus-Verl]. 184, ZUZ.

188 Kart. Je 9,50 „die objektive Wahrheit“ (199 3 dıe
Der Bildungsreferent der KAB (Ketteler- sStrenge Gewißheit 1m Gegensatz A blofßßen

Wahrscheinlichkeit gemeıint ist; dıe BeispieleAaus Köln), Heınz Budde B bringt
eine Buchreihe heraus, die erster Stelle als sind el vermehren! Gerade 1n einem

Unterrichtswerk der Rechtskunde sollte derTextbücher für Lehrgänge sozialer Bildungs-
werke, 7zweıter Stelle auch ZU Selbst- sprachliche Ausdruck vorbildlich N: und
studıum dienen bestimmt 1St. Die rel VOILI- doch schlicht und einfach seıin. 203 lies:

liegenden Bände sind dazu zweifellos sehr „unzugänglich“ „unzulänglich“.
geeignet. Dıie „Sozialgeschichte“ VO Brüls xibt

Dıe VO Budde selbst geschriebene „50- 7zunächst (9—80 einen 4ußerst gerafften Über-
ziallehre“ sibt die VO den Päpsten ent- blick über die Entwicklung VO  3 der Eiszeıt

bıis ZU Spätkapitalismus. Wirklich sehr Zzutwickelte katholische Soziallehre Zut und über-
sichtlich wieder bıs einschließlich „Mater und nach allen Seiten ausgewOgCh 15t die

Darstellung der katholisch-sozialen Bewegungmagıstra”, ber nıcht darüber hinaus; VO!]

dem großen Schritt vorwarts, den „Pacem 1n (88—134); uch die kurze Darstellung der

terrıs“ 1n der Staatslehre Nn hat und den evangelisch-sozialen Bewegung E 1St
nachzuvollziehen überaus mühsam 1St, weıl ansprechend. Dıe Behandlung des Sozialismus
der uns geläufige Sprachgebrauch tast unwider- (15% 162) möchte INa  ( sich tiefergehend WwUun-

schen anzuerkennen 1St ihre behutsame Vor-stehlıch der Vorstellung der Vielzahl SOU-

veraner (National-)Staaten zurückführt und sicht. Miıt dem Untergang der parlamenta-
für das Neue noch keine Fachsprache ausgc- rischen Demokratıe der Weımarer Reichsver-
bıldet ist, erfährt INa  3 be1 Budde noch nichts, fassung 1933 endigt diese Sozialgeschichte;
cselbstverständlich TYST recht nıichts VO  e der inzwischen 1St reichlich eın weıteres Menschen-

alter verflossen; ber dieser Zeıiıtraum 1St of-durch das Z weıte Vatikanische Konzıil gCc-
Schwerpunktverlagerung VO: fenbar 1mM Sınne der Historiker noch nıcht

„Geschichte“.Eıgentum ZUT: Arbeiıit als gesellschaftlichem
Ordnungsfaktor; denn 1es ereignete sich erSt, Weıteren Bändchen dieser verdienstvollen
als das Buch schon eın volles Jahr die Drucker- Reihe darf INAall mıt Erwartung €  ba  CN-

csehen. Nell-Breuning SJPIESSC verlassen hatte. In einer bald bevor-
stehenden Auflage hoftt der Verf.; das
Fehlende nachholen können.

Au das „Arbeitsrecht“ VO Scheuer-
KLÜUÜBER, Franz: Naturrecht als Ordnungs-MNMANN 1St durchaus wohlgelungen; der spröde

Stoft wird wirklich leichtfaßlich dargeboten. NOTYTIN der Gesellschafl., Köln Bachem
1966 DGFE Lw. 22,—Allerdings sollte der sprachliche Ausdruck

vielen Stellen sorgfältiger seın. Nıcht Nur, Im vorliegenden Buch hat der Verf. 1n

dafß Sch dem Laster der „Substantivitis“ ylücklicher Weiıse seine schon publizierten Auf-

frönt, sondern 65 finden sich auch Wendun- fassungen Z Thema „christliche Gesell-

SCH, die Sarl nıcht das S  9 W as der Verfas- schaftslehre“ zusammengeTalst, LCU formuliert
und erweıtert. Zunächst wird die Bedeutung

SCT 207 will, 72854 „die Bedeutung der
arbeitnehmerähnlichen Personen“ (43), des Naturrechts 1im allgemeınen tür die Ord-

Nung der Gesellschaft dargestellt. Es 1St hıer-keineswegs VO:  - der Bedeutung dieser Perso-
nen die ede ist: »CTrSPar Lohnkosten“ (88), be1 beachten, dafß das Wort Naturrecht gC-

mäß christlicher Tradıition 1n einem weıterengemeınt 1St die Ersparnıs Lohnkosten;
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